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Abteilung -
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Bemerkung -
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Leitsätze I. Bestehen bei einem Antrag auf

Anordnung der aufschiebenden Wirkung
nach § 86b Abs. 1 Ziff. 2 SGG nur äußerst
geringe Erfolgsaussichten für die
zeitgleich eingelegte Klage, sind hohe
Anforderungen an den Anordnungsgrund
zu stellen.

II. Einem solchen Antrag ist nur dann
stattzugeben, wenn die Vollziehung eine
unbillige Härte für den Antragsteller
entsprechend dem Rechtsgedanken aus §
86a Abs. 3 S. 2 SGG bedeuten würde.
Eine Berufung auf eine Pandemie
bedingte niedrige Auslastung einer Praxis
und damit einhergehenden
Honorarrückgang kann zwar zu Beginn
der Pandemie Berücksichtigung finden,
jedoch nicht nach einem längeren
Zeitraum. Hier ist davon auszugehen,
dass sich der Arzt durch entsprechende
organisatorische Maßnahmen auf die
Situation einstellen konnte.

Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 38 KA 298/21 ER
Datum 14.12.2021

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz
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Datum -

I. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der zum Sozialgericht
MÃ¼nchen eingereichten Klage gegen die Bescheide vom 06.10.2021 unter
Einschluss der Bescheide vom 09.08.2019, 06.05.2020 und 07.07.2021 gemÃ¤Ã� Â§
86b Abs. 1 Nr. 2 SGG wird abgewiesen.

II. Der Antragsteller trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens.

G r Ã¼ n d e :

I. Mit Schreiben vom 05.11.2021 erhob der ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers
zum einen Klage gegen den Honoraraufhebungs-und Neufestsetzungsbescheid vom
07.07.2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 06.10.2021, zum anderen
beantragte er Akteneinsicht sowie die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der
Klage gegen die Bescheide vom 06.10.2021 unter Einschluss der Bescheide vom
09.08.2019, 06.05.2020 und 07.07.2021 gemÃ¤Ã� Â§ 86b Abs. 2 SGG (Ziff. 2 des
Antrags). Gegenstand des Eilverfahrens unter dem oben genannten Aktenzeichen
ist der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Zur BegrÃ¼ndung
fÃ¼hrte der ProzessbevollmÃ¤chtigte aus, es seien sowohl ein
Anordnungsanspruch, als auch ein Anordnungsgrund vorhanden. Die Beklagte habe
die sofortige Vollziehbarkeit des Bescheides vom 07.07.2021 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 06.10.2021 wiederhergestellt. Danach solle der
KlÃ¤ger einen Betrag in HÃ¶he von 79.648,94 â�¬ bis zum 20.11.2021 zahlen.
Ansonsten drohe die Zwangsvollstreckung und Verrechnung mit dem
Quartalshonorar, welches sich gerade einmal auf 14.089,37 â�¬ im Quartal 1/21
belaufen habe. Die genannten Bescheide seien fehlerhaft und rechtswidrig. FÃ¼r
die RÃ¼ckforderung fehle jegliche rechtliche Grundlage. Denn die Ã�berschreitung
des Zeitprofils pro Quartal von 156 Stunden hÃ¤tte nicht zugrunde gelegt werden
dÃ¼rfen. Der Antragsteller fÃ¼lle als Leiter einer Reha-Einrichtung einen
TÃ¤tigkeitsumfang in HÃ¶he des Faktors 1,0 nach der Bedarfsplanungs-Richtlinie
wie ein Vertragsarzt vollumfÃ¤nglich aus. In diesem Zusammenhang gebe es eine
mÃ¼ndliche Abrechnungsvereinbarung mit der Antragsgegnerin vom MÃ¤rz 2013.
Ohne die VergÃ¼tungsabsprache hÃ¤tte der Antragsteller die Einrichtung
Ã¼berhaupt nicht erÃ¶ffnet, da eine wirtschaftliche Grundlage nicht gegeben
gewesen wÃ¤re.

Durch die Vollstreckung werde in Rechte des Antragstellers massiv eingegriffen. Es
drohe im Hinblick auf die RÃ¼ckforderungssumme die Vernichtung der Existenz des
Antragstellers. Der Antragsteller erhalte bisher nur noch 15.000 â�¬ fÃ¼r Ã¤rztliche
Leistungen pro Quartal. Der Antragsteller kÃ¶nne nach wie vor im Hinblick auf die
Pandemiesituation nur 12-14 Patienten gleichzeitig pro Tag in der Einrichtung
betreuen (50 % der normalen Auslastung). Um Ã¼berhaupt den Betrieb
aufrechterhalten zu kÃ¶nnen, habe der Antragsteller einen Kredit Ã¼ber 200.000
â�¬ aufgenommen.

Es habe bereits im Jahr 2020 ein Eilverfahren beim Sozialgericht MÃ¼nchen unter
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dem Aktenzeichen S 38 KA 125/20 ER gegeben. AntragsgemÃ¤Ã� sei die
aufschiebende Wirkung des Widerspruchs mit Beschluss vom 05.06.2020
wiederhergestellt worden. Es sei bei dem damaligen Antragsverfahren vereinbart
worden, dass die Parteien eine gemeinsame KlÃ¤rung herbeifÃ¼hren wollten, bis
parallel mit der ARGE der Krankenkassen Bayerns ebenfalls eine abschlieÃ�ende
LÃ¶sung der Honorarfrage der Ã¤rztlichen Leistungen erzielt werden kÃ¶nnte.
Mehrmals vom ProzessbevollmÃ¤chtigten erbetene Roundtable-GesprÃ¤che, die
fÃ¼r September 2021 avisiert gewesen seien, seien schlieÃ�lich mit der unwahren
Behauptung abgesagt worden, diese hÃ¤tten bereits stattgefunden.
Antragsanspruch und Anordnungsgrund bestÃ¼nden seit der ersten Antragstellung
vom 20.05.2020 bis heute fort. Die Antragsgegnerin habe sich seit dem Beschluss
des Sozialgerichts MÃ¼nchen nicht â��bewegtâ�� und den Widerspruch des
KlÃ¤gers gegen den Bescheid vom 06.05.2020 erst jetzt nach 15 Monaten und
angedrohter UntÃ¤tigkeitsklage beschieden.

Die Antragsgegnerin beantragte mit Schreiben vom 07.12.2021 die Abweisung des
Antrags. Hinsichtlich des Antrags, die aufschiebende Wirkung auch insoweit
anzuordnen, als der Widerspruchsbescheid vom 06.10.2021 die Bescheide vom
09.08.2019 (Honoraraufhebung 1/15-3/15, 4/15-4/18) betreffe, bestehe im Hinblick
auf die bereits nach wie vor bestehende aufschiebende Wirkung aufgrund des
Beschlusses des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 05.06.2020 (Az S 38 KA 125/20 ER)
kein RechtsschutzbedÃ¼rfnis. Im Hinblick auf den Beschluss des Sozialgerichts
MÃ¼nchen wurden zunÃ¤chst die RÃ¼ckforderungen fÃ¼r die Quartale 1/19 bis
2/20 (Bescheid vom 07.07.2021) ausgesetzt. Mit Erlass des Widerspruchsbescheides
vom 06.10.2021 wurde die sofortige Vollziehung angeordnet (RÃ¼ckforderung in
HÃ¶he von 79.648,94 â�¬).

Nach Auffassung der Antragsgegnerin komme es maÃ�geblich auf die
Erfolgsaussichten der Klage an. Es sei bei der Leistung nach der GOP 16220 eine
hohe AnsatzhÃ¤ufigkeit festgestellt worden (Leistungsinhalt: mindestens eine
zehnminÃ¼tige GesprÃ¤chsdauer; persÃ¶nlicher Arzt-Patienten-Kontakt) mit
zeitlichen AuffÃ¤lligkeiten zunÃ¤chst im Quartal 2/17. Dabei sei die Obergrenze von
156 Stunden fÃ¼r ermÃ¤chtigte Ã�rzten maÃ�geblich, nicht jedoch die Obergrenze
von 780 Stunden bei voll zugelassenen VertragsÃ¤rzten. Im Ã�brigen habe der
Antragsteller die Tagesarbeitszeiten von 12 Stunden an mehr als drei Tagen
(Quartale 1/19, 2/19 und 1/20) Ã¼berschritten. Diese Grenze gelte sowohl fÃ¼r
ermÃ¤chtigte Ã�rzte, als auch fÃ¼r zugelassene VertragsÃ¤rzte.

Es treffe zu, dass es Vereinbarungen mit der Antragsgegnerin, der ARGE und dem
VorgÃ¤nger des Antragstellers, Herrn Professor F gegeben habe, die bis Ende 2012
fortgegolten hÃ¤tten (pauschale VergÃ¼tung nicht Ã¤rztlicher Leistungen und
pauschale VergÃ¼tung Ã¤rztlicher Leistungen Ã¼ber zwei Sonderziffern). Eine
Folgevereinbarung fÃ¼r Ã¤rztliche Leistungen mit dem Antragsteller sei nicht
zustande gekommen. Deshalb mÃ¼sse die Abrechnung dieser Leistungen im
Rahmen der dem Antragsteller erteilten ErmÃ¤chtigung erfolgen. Die
ErmÃ¤chtigung sei immer wieder erweitert worden. Dagegen sei der Wunsch einer
gesonderten VergÃ¼tungsvereinbarung vom Antragsteller nicht weiterverfolgt
worden.
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Bei der GOP 16220 habe die PrÃ¼fung ergeben, dass die DurchfÃ¼hrung des Arzt-
Patienten-GesprÃ¤chs nicht dokumentiert worden ist. Insofern liege ein
Abrechnungsfehler vor. Die Antragsgegnerin habe ein weites
SchÃ¤tzungsermessen. DarÃ¼ber hinaus sei groÃ�zÃ¼gig ein Sicherheitsabschlag
in HÃ¶he von 30 % gewÃ¤hrt worden. Insgesamt seien die Erfolgsaussichten der
Hauptsache deshalb als Ã¤uÃ�erst gering einzuschÃ¤tzen.

Es komme somit auf die unbillige HÃ¤rte unter Heranziehung des Rechtsgedankens
aus Â§ 86a Abs. 2 Nr 4 SGG an. Der Antragsteller habe jedoch lediglich auf das
Verfahren S 38 KA 125/20 ER Bezug genommen und keine ergÃ¤nzenden
Unterlagen eingereicht. Seit 3/20 sei der besonderen Situation der Pandemie
Rechnung getragen worden. Ab dem 30.04.2020 seien dem Antragsteller auch
Abrechnungen von Leistungen im Rahmen der Video-Sprechstunde genehmigt
worden. Im Gegensatz zu der Situation Anfang/Mitte 2020 seien nunmehr Masken
leicht zugÃ¤nglich. Auch habe eine Impfkampagne stattgefunden. Es sei nicht
bekannt, ob der Antragsteller staatliche Hilfen wegen der Pandemie â�� AusfÃ¤lle
erhalten habe. Laut Internetauftritt habe er auch AbrechnungsmÃ¶glichkeiten
Ã¼ber andere KostentrÃ¤ger. Der Antragsteller habe auch keinen Antrag auf
Stundung/Ratenzahlung gestellt. Auch sei bei der Antragsgegnerin seit 3/20 kein
Antrag auf HÃ¤rtefall eingereicht worden. Insgesamt handle es sich um nichts
Neues, was der Antragsteller vorgetragen habe. Es bleibe im Dunkeln, wie sie die
finanzielle Situation des Antragstellers tatsÃ¤chlich darstelle.

II. Der Antrag unter Ziff. 2 des ProzessbevollmÃ¤chtigten vom 15.11.2021 auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung nach Â§ 86b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG ist zum Teil
unzulÃ¤ssig, im Ã�brigen aber unbegrÃ¼ndet.

Nach Â§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache in den
FÃ¤llen, in denen Widerspruch oder Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung
haben, auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen. Es
handelt sich hier um eine PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung verbunden mit einer
Honoraraufhebung, Honorarneufestsetzung und RÃ¼ckforderung nach Auffassung
der Antragsgegnerin zu Unrecht gezahlten Honorars gem. Â§Â§ 75 Abs. 1, 83 Satz 1
SGB V, Â§ 7 Abs. 1 Gesamtvertrag-PrimÃ¤rkassen bzw. Â§ 8 Gesamtvertrag
Ersatzkassen in Verbindung mit der Anlage 8 Gesamtvertrag-Ersatzkassen, Â§ 106a
Abs. 2 SGB V, Â§ 46 Bundesmantelvertrag-Ã�rzte (= BMV-Ã�) bzw. Â§ 42
Arzt/Ersatzkassen-Vertrag (= A-EKV) bzw. Â§ 50 Abs. 1 SGB X. Gem. Â§ 86a Abs. 2
Ziff. 4 SGG i.V.m. Â§ 87b Abs. 2 S. 4 SGB V entfaltet ein dagegen gerichteter
Widerspruch und auch eine Klage keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsschutz kann der Antragsteller gem. Â§ 86b Abs. 1 Ziff. 2 SGG erlangen, indem
seitens des Gerichts die aufschiebende Wirkung angeordnet wird.

Im Rahmen der summarischen PrÃ¼fung der BegrÃ¼ndetheit des Antrags ist zu
prÃ¼fen, ob die Interessen der Beteiligten eine sofortige Umsetzung notwendig
machen oder es diesen eher entspricht, den rechtskrÃ¤ftigen Abschluss des
Verfahrens abzuwarten. Bei der AbwÃ¤gung der gegenteiligen Interessen sind
zunÃ¤chst die Erfolgsaussichten in einem Hauptsacheverfahren von Bedeutung.
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Leitlinie ist, dass bei einem offensichtlich rechtswidrigen Verwaltungsakt, wenn der
Betroffene in seinen subjektiven Rechten verletzt ist, das Gericht die aufschiebende
Wirkung anordnet. Denn am Vollzug eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes besteht
kein Ã¶ffentliches Interesse. Ist der Verwaltungsakt dagegen offensichtlich
rechtmÃ¤Ã�ig, ist von einem Ã¶ffentlichen Interesse am Sofortvollzug auszugehen.
In diesem Zusammenhang ist von der Rechtsprechung anerkannt, dass die
Erfolgsaussichten des eingelegten Rechtsbehelfs und die InteressenabwÃ¤gung in
einem unauflÃ¶sbaren Zusammenhang stehen und keine isoliert zu prÃ¼fenden
Merkmale darstellen. Dies bedeutet, je grÃ¶Ã�er die Erfolgsaussichten bei
summarischer PrÃ¼fung sind, umso geringere Anforderungen sind an das Interesse
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung zu stellen. Umgekehrt, je geringer die
Erfolgsaussichten zu bewerten sind, umso schwerwiegender muss das Interesse des
Adressaten des Verwaltungsaktes an der aufschiebenden Wirkung sein. Zu
beachten ist auch die Wertung des Gesetzgebers. Hat der Gesetzgeber fÃ¼r
bestimmte Fallgruppen bestimmt (Â§ 86a Abs. 2 Nr. 2 â�� 4 SGG), dass
Widerspruch oder Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung entfalten, ist
daraus der grundsÃ¤tzliche Vorrang des Vollziehungsinteresses herzuleiten. Auch
wenn die Vorschrift des Â§ 86a Abs. 3 Satz 2 SGG nicht direkt anwendbar ist â��
diese gilt nur bei Entscheidungen Ã¼ber Versicherungs-, Beitrags-und
Umlagepflichten sowie der Anforderung von BeitrÃ¤gen, Umlagen und sonstigen
Ã¶ffentlichen Abgaben â�� ist der Rechtsgedanke auch in den FÃ¤llen des Â§ 86a
Abs. 2 Ziffer 4 SGG entsprechend heranzuziehen (vgl. Landessozialgericht fÃ¼r das
Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 17.7.2013, Az L 11 KA 101/12 B). Dies
bedeutet, dass im Rahmen der InteressenabwÃ¤gung auch zu berÃ¼cksichtigen ist,
ob die Vollziehung fÃ¼r den Antragsteller eine unbillige, nicht durch
Ã¼berwiegende Ã¶ffentliche Interessen gebotene HÃ¤rte zur Folge hÃ¤tte.Â 

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage
vom 15.11.2021 gegen die Bescheide vom 06.10.2021 unter Einschluss der
Bescheide vom 09.08.2019, 06.05.2020 und 07.07.2021.Â 

Soweit sich der Antrag auch auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung, betreffend
die Bescheide vom 09.08.2019 (Honoraraufhebung 1/15 â�� 3/15) sowie vom
06.05.2020 (Aufhebung der Honorarbescheide fÃ¼r die Quartale 4/15 â�� 4/18 und
Neufestsetzung fÃ¼r die Quartale 1/15 â�� 4/18) richtet, ist dieser Antrag mangels
RechtsschutzbedÃ¼rfnisses unzulÃ¤ssig. Denn ausweislich des
Widerspruchsbescheides vom 06.10.2021 wurde lediglich die sofortige
Vollziehbarkeit des Bescheides vom 07.07.2021 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides hergestellt. Insofern besteht die aufschiebende Wirkung,
angeordnet mit Beschluss des Gerichts vom 05.06.2020 (Az S 38 KA 125/20 ER)
noch fort. Insoweit ist der Antrag als unzulÃ¤ssig anzusehen.

Was den Ã¼brigen Antrag betrifft, gilt folgendes:Â 

Bereits im Mai 2020 stellte der Antragsteller den Antrag, die aufschiebende Wirkung
des Widerspruchs vom 18.05.2020 gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom
06.05.2020 nach Â§ 86b Abs. 1 Nr 2 SGG anzuordnen. Dem Antrag wurde mit
Beschluss vom 05.06.2020 stattgegeben. In der BegrÃ¼ndung der Entscheidung
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Ã¤uÃ�erte sich das Gericht zunÃ¤chst zu den Erfolgsaussichten des
Hauptsacheverfahrens. Diese summarische Beurteilung ist ebenfalls im neuen
Antragsverfahren von Bedeutung. Wegen derselben Fragestellung, nÃ¤mlich der
PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung im Zusammenhang mit der Abrechnung der GOP 16220 â��
hier zwar anderer Zeitraum (Quartale 1/19 â�� 2/20) und unterschiedliche
KÃ¼rzungshÃ¶he (hier: 79.648,94 â�¬) â�� gelten im Wesentlichen die
AusfÃ¼hrungen des Gerichts vom 05.06.2020 zum Eilverfahren unter dem
Aktenzeichen S 38 KA 125/20 ER. Konkret wurde damals wie folgt ausgefÃ¼hrt:
Â 
â��Was den Anordnungsanspruch betrifft, sind prognostisch die Erfolgsaussichten
im Hauptsacheverfahren zu wÃ¼rdigen. Rechtsgrundlage fÃ¼r die Aufhebung der
Honorarbescheide und Neufestsetzung der Honorare im Rahmen der
PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung sind Â§Â§ 75 Abs. 1, 83 Satz 1 SGB V, Â§ 7 Abs. 1
Gesamtvertrag-PrimÃ¤rkassen bzw. Â§ 8 Gesamtvertrag Ersatzkassen in
Verbindung mit der Anlage 8 Gesamtvertrag-Ersatzkassen und insbesondere Â§
106a Abs. 2 SGB V. Die Antragsgegnerin ist nicht nur berechtigt, sondern sogar
verpflichtet, bei AuffÃ¤lligkeiten eine PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung durchzufÃ¼hren und
â�� falls sich die AuffÃ¤lligkeiten bestÃ¤tigen sollten â�� die vom Gesetz
vorgesehenen MaÃ�nahmen zu ergreifen. Auch ermÃ¤chtigte Ã�rzte unterliegen
der PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung.Â 

WÃ¤hrend Aufgreifkriterium bei zugelassenen VertragsÃ¤rzten in Vollzeit eine
Stundenzahl von 780 Stunden (Quartalsprofil) ist, wird bereits eine Ã�berschreitung
von 156 Stunden (Quartalsprofil) bei ermÃ¤chtigten Ã�rzten als auffÃ¤llig
angesehen. Zwar ist der Antragsteller ermÃ¤chtigter Arzt, aber sein
Leistungsangebot und Leistungsumfang unterscheiden sich deutlich von dem
anderer ermÃ¤chtigter Ã�rzte, bei denen es sich hauptsÃ¤chlich um ermÃ¤chtige
KrankenhausÃ¤rzte handelt und die in erster Linie stationÃ¤re Ã¤rztliche Leistungen
erbringen. Er ist Ã¤rztlicher Leiter einer Tagesklinik fÃ¼r neurologische
Komplexbehandlung & Nachsorge, in der ausschlieÃ�lich Patienten mit
SchlaganfÃ¤llen und erworbenen HirnschÃ¤den behandelt werden. In der
Einrichtung werden vom Antragsteller 24 Mitarbeiter, darunter Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten, Neuro- Psychologen und SozialpÃ¤dagogen
beschÃ¤ftigt. Die von diesen erbrachten Leistungen werden mit den Kassen auf der
Grundlage eines Versorgungsvertrages nach Â§ 43 SGB V vergÃ¼tet. Nur wenige
Leistungen, darunter Leistungen nach der GOP 16220 und der GOP 16222 kÃ¶nnen
vom Antragsteller aufgrund seiner ErmÃ¤chtigung gegenÃ¼ber der
Antragsgegnerin abgerechnet werden. Bei dieser Sachlage erscheint es fraglich, ob
als Aufgreifkriterium das Quartalsprofil fÃ¼r ermÃ¤chtigte Ã�rzte herangezogen
werden kann, oder vielmehr das fÃ¼r zugelassene VertragsÃ¤rzte in Vollzeit. Denn
aufgrund dieser Sonderstellung erscheint es unbillig, den Antragsteller, was das
Quartalsprofil betrifft, den ermÃ¤chtigten Ã�rzten zuzuordnen. Gemeinsam
zwischen zugelassenen VertragsÃ¤rzte in Vollzeit und ermÃ¤chtigten Ã�rzten ist
aber das Tagesprofil. Es wird dann von einer AuffÃ¤lligkeit ausgegangen, wenn an
mindestens drei Tagen im Quartal Ã¼ber 12 Stunden Leistungen in Ansatz gebracht
werden. Nach dem mit Widerspruch angefochtenen Bescheid Ã¼berschreitet der
Antragsteller in allen Quartalen (Quartale 1/15 â�� 4/18) diese Werte, sodass das
Aufgreifkriterium als erfÃ¼llt anzusehen ist und deshalb Veranlassung bestand, die
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PlausibilitÃ¤t der Abrechnung eingehender zu Ã¼berprÃ¼fen.

Die AuffÃ¤lligkeiten beziehen sich auf die Abrechnung der GOP 16220 EBM durch
den Antragsteller. Diese GebÃ¼hrenordnungsposition lautet wie folgt:Â 

â��Neurologisches GesprÃ¤ch, neurologische Behandlung, Beratung, ErÃ¶rterung
und/oder AbklÃ¤rungâ�� Zum obligatorischen Leistungsinhalt gehÃ¶rt eine Dauer
von mindestens 10 Minuten als Einzelbehandlung. Nach dem Vorspann 16.2 unter
III. Arztgruppenspezifische Leistungen des EBM ist fÃ¼r die Abrechnung der
Leistung nach der GOP 16220 EBM auÃ�erdem ein persÃ¶nlicher Arzt-Patienten-
Kontakt erforderlich (obligatorischer Leistungsinhalt). Die HÃ¤ufigkeit der
Abrechnung der GOP 16220 EBM beim Antragsteller beruht auch darauf, dass ein
Ansatz auch fÃ¼r Therapiestunden nicht-Ã¤rztlichen Personals erfolgte und zwar bis
zu fÃ¼nfmal pro Tag am selben Patienten. MaÃ�geblich fÃ¼r die Auslegung der
GOP 16220 EBM ist in erster Linie der Wortlaut der Leistungslegende (vgl. BSGE 88,
126; BSG, Beschluss vom 12.12.12, Az B 6 KA 31/12 B). Deshalb ist die
Leistungslegende nicht erfÃ¼llt, wenn der Ansatz auch fÃ¼r Therapiestunden
nichtÃ¤rztlichen Personals erfolgt. Auch der ProzessbevollmÃ¤chtigte des
Antragstellers rÃ¤umt ein, dass die Leistungsinhalte der tÃ¤glich fÃ¼nfstÃ¼ndigen
Komplextherapie bei einem Patienten nicht im EBM abgebildet ist. Zudem ist der
Antragsteller verpflichtet, die von ihm erbrachten Leistungen zu dokumentieren.
Fehlt eine solche Dokumentation und kann ein Nachweis vom Arzt nicht gefÃ¼hrt
werden, gelten die Leistungen als nicht erbracht (vgl. Bay LSG, Urteil vom
07.07.2004, Az L 3 KA 510/02; SG MÃ¼nchen, Urteil vom 25.07.2018, Az S 38 KA
645/16). Deshalb ist bei summarischer PrÃ¼fung davon auszugehen, dass die vom
Antragsteller abgerechneten Leistungen nach der GOP 16220 EBM zum GroÃ�teil
nicht abrechnungsfÃ¤hig sind, weil die Voraussetzungen hierfÃ¼r nicht vorliegen.

Eine Abrechnung der GOP 16220 EBM wÃ¤re grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich, wenn dem
Antragsteller eine solche, wie sie von ihm vorgenommen wurde, seitens der
Antragsgegnerin zugesichert worden wÃ¤re. Eine Zusicherung wÃ¤re nach Â§ 34
Abs. 1 SGB X grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich, bedÃ¼rfte aber fÃ¼r die Wirksamkeit der
Schriftform. Eine solche schriftliche Zusage liegt jedoch nicht vor.

Eventuell kÃ¶nnte auch ein abgeschlossener Ã¶ffentlich-rechtlicher Vertrag den
Antragsteller dazu berechtigen, die von ihm in Ansatz gebrachten Leistungen so
abzurechnen. Soweit vorgetragen wurde, ist eine Vereinbarung zwischen dem
Antragsteller und der ARGE abgeschlossen worden. Diese Vereinbarung gilt aber
nach Â§ 7 nur fÃ¼r nicht-Ã¤rztliche Leistungen. Ob eine darÃ¼berhinausgehende
Ã¶ffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und der
Antragsgegnerin zustande gekommen ist und wenn ja, mit welchem Inhalt, ist nicht
ersichtlich. Abgesehen davon, dass auch hierfÃ¼r nach Â§ 56 SGB X das
Schriftformerfordernis gilt, trÃ¤gt der Antragsteller die Beweislast dafÃ¼r, dass eine
Vereinbarung besteht und mit welchem Inhalt diese abgeschlossen wurde;
insbesondere, ob sich daraus eine Berechtigung ergibt, die GOP 16220 EBM Ã¼ber
deren Wortlaut hinaus abrechnen zu dÃ¼rfen. Die Antragsgegnerin hat den
Antragsteller wiederholt aufgefordert, entsprechend geeignete Belege beizubringen,
was jedoch nicht geschehen ist.

                             7 / 11

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2088,%20126
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2088,%20126
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%206%20KA%2031/12%20B
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%203%20KA%20510/02
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2038%20KA%20645/16
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2038%20KA%20645/16
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/34.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/34.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/56.html


 

Aus den Beratungen/GesprÃ¤chen mit Mitarbeiterinnen der KVB (Frau G. Und Frau
H.), die vom Antragsteller angefÃ¼hrt werden, kann ebenfalls nicht auf eine
entsprechende Berechtigung geschlossen werden, abgesehen davon, dass nach
Darstellung der Antragsgegnerin diese einen anderen Inhalt hatten.Â 

Die Berechtigung zur Abrechnung der GOP 16220 EBM kann auch nicht auf einen
Vertrauenstatbestand gestÃ¼tzt werden. Die Antragsgegnerin hat hierzu in dem
Bescheid vom 06.05.2020 ausfÃ¼hrlich vorgetragen und auf die von der
Rechtsprechung (BSG, Urteil vom 08.02.2006, Az B 6 KA 12/05 R; BSG, Urteil vom
12.12.2001. B 6 KA 3/01 R) entwickelten Fallkonstellationen hingewiesen. Nach
summarischen PrÃ¼fung ist nicht ersichtlich, dass eine der Fallkonstellationen
vorliegt. Insbesondere aus dem Umstand, dass die Antragsgegnerin Ã¼ber einen
lÃ¤ngeren Zeitraum die Abrechnung bestimmter Leistungen nicht beanstandet hat,
erwÃ¤chst kein Recht, auch in Zukunft entsprechend abrechnen zu dÃ¼rfen (BSG,
Urteil vom 02.03.1996, Az 6 RKa 34/95; LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom
16.03.2016, AZ L 5 KA 169/14). Erst Recht gilt dies, wenn die Abrechnung eines
PraxisvorgÃ¤ngers Ã¼ber lange Zeit unbeanstandet blieb. Der
ProzessbevollmÃ¤chtigte des Antragstellers beruft sich auÃ�erdem darauf, die
Antragsgegnerin habe die Historie gekannt, also, dass der VorgÃ¤nger des
Antragstellers, Herr Professor F. die Tagesklinik aufgebaut habe und schon damals
die nichtÃ¤rztlichen Leistungen von den Kassen direkt vergÃ¼tet wurden,
wÃ¤hrend die Ã¤rztlichen Leistungen Ã¼ber die KVB abgerechnet wurden. Hierzu
ist zu bemerken, dass damals die Ã¤rztlichen Leistungen Ã¼ber die Sonderziffern
98500 und 98501 vergÃ¼tet wurden. Da der Antragsteller nunmehr aber die
Ã¤rztlichen Leistungen nach den GOP 16220 EBM und GOP 16222 abrechnet, kann
allein aus den vorausgegangenen Abrechnungen seines VorgÃ¤ngers kein
Vertrauen erwachsen. Zwar geht das Gericht davon aus, dass die Antragsgegnerin
im Zusammenhang mit der Nachfolge durch den Antragsteller Ende 2012/Anfang
2013 â�� es gab damals offensichtlich mehrmonatige Verhandlungen, an denen die
ARGE, aber auch die Antragsgegnerin teilnahmen â�� um die Kalkulationsgrundlage
des Antragstellers wusste. Andererseits scheint sich auch der Antragsteller nicht
sicher gewesen zu sein, ob sein Abrechnungsverhalten rechtens ist; ansonsten
hÃ¤tte er â�� wie die Antragsgegnerin vortrÃ¤gt â�� nicht mehrfach die
Erweiterung seiner ErmÃ¤chtigung beantragt. Ob hieraus ein Vertrauenstatbestand
Ã¼ber die von der Rechtsprechung entwickelten Fallkonstellationen hinaus
abzuleiten ist, erscheint mehr als fraglich, ist jedoch in dem Antragsverfahren bei
summarischer PrÃ¼fung nicht abschlieÃ�end klÃ¤rungsbedÃ¼rftig.

Insgesamt kommt das Gericht zu dem Zwischenergebnis, dass nach der derzeitigen
Sach-und Rechtslage im Rahmen des summarischen Verfahrens viel dafÃ¼r spricht,
dass die Voraussetzungen fÃ¼r eine PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung vorliegen, der
Antragsteller schuldhaft gegen seine Pflicht zur peinlich genauen Abrechnung
verstoÃ�en hat und die RÃ¼ckforderung in HÃ¶he von 221.466,18 â�¬ auf der
Grundlage von Â§ 50 SGB X auch unter Beachtung des SchÃ¤tzungsermessens bei
Vornahme eines Sicherheitsabschlags von 30 % rechtlich nicht zu beanstanden ist.
Der vorliegende Bescheid vom 06.05.2020 erscheint folglich nicht rechtswidrig.
Dementsprechend sind die Erfolgsaussichten einer Klage eher als gering
einzuschÃ¤tzen sind.Â 
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Bei dieser Sach-und Rechtslage sind hohe Anforderungen an den Anordnungsgrund
zu stellen. Hierbei sind die gegenlÃ¤ufigen Interessen gegeneinander abzuwÃ¤gen.
Es kommt darauf an, ob Ã¼berwiegende Ã¶ffentliche Belange die sofortige
Vollziehung rechtfertigen und demgegenÃ¼ber die Interessen des
Antragstellers/KlÃ¤gers an der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs
zurÃ¼ckstehen mÃ¼ssen. Die Honorierung der vom Antragsteller erbrachten
Ã¤rztlichen Leistungen erfolgt aus der GesamtvergÃ¼tung, die die Krankenkassen
an die Antragsgegnerin/KlÃ¤gerin mit befreiender Wirkung entrichten (Â§ 85 Abs. 1
SGG). Letztendlich handelt es sich um Gelder der Versicherten, die an die Ã�rzte
ausgereicht werden (Â§ 85 Abs. 4 SGB V). Auch die Antragsgegnerin/Beklagte hat
gegenÃ¼ber den Krankenkassen die GewÃ¤hr dafÃ¼r zu Ã¼bernehmen, dass die
vertragsÃ¤rztliche Versorgung den gesetzlichen und vertraglichen Erfordernissen
entspricht (Â§ 75 Abs. 1 S. 1 SGB V). Vor diesem Hintergrund besteht ein
Ã¶ffentliches Interesse, dass Honorar, welches zu Unrecht an Leistungserbringer
ausgezahlt wurde, zurÃ¼ckgefordert wird und wieder zur Honorarverteilung zur
VerfÃ¼gung steht. Es besteht die Gefahr, dass die Realisierung von Forderungen zu
einem spÃ¤teren Zeitpunkt aufgrund einer etwaigen Verschlechterung der
finanziellen Situation des Antragstellers/KlÃ¤gers nicht mehr in vollem Umfang oder
Ã¼berhaupt nicht mehr mÃ¶glich ist. Diese Ã¶ffentlichen Belange werden aber
durch andere entgegenstehende Ã¶ffentliche Belange zumindest zum Teil, wenn
nicht gÃ¤nzlich â��neutralisiertâ��. Denn das Fortbestehen der Tagesklinik liegt
insofern im allgemeinen Ã¶ffentlichen Interesse, als dort ausschlieÃ�lich Patienten
mit SchlaganfÃ¤llen und erworbenen HirnschÃ¤den ambulant behandelt werden
und die Einrichtung aufgrund ihres Behandlungsspektrums ein
Alleinstellungsmerkmal in der ambulanten Versorgungslandschaft in der Stadt M
besitzt. Von daher ist das Ã¶ffentliche Interesse an der Vollziehung zweigeteilt und
eher als gering einzuschÃ¤tzen.

Dem steht das Interesse des Antragstellers und WiderspruchsfÃ¼hrers an der
Anordnung der aufschiebenden Wirkung gegenÃ¼ber. Es kommt darauf an, ob dem
Antragsteller/KlÃ¤ger die BeeintrÃ¤chtigungen, die mit dem Umstand verbunden
sind, dass der Widerspruch gegen den Honoraraufhebungs-
Honorarneufestsetzungsbescheid keine aufschiebende Wirkung entfaltet, nicht
zumutbar sind. Entsprechend dem Rechtsgedanken aus Â§ 86a Abs. 3 S. 2 SGG ist
dies der Fall, wenn Nachteile i.S. einer unbilligen HÃ¤rte vorliegen, die bei den
Betroffenen durch die Vollziehung entstehen, Ã¼ber die eigentliche Zahlung
hinausgehen und nur schwer wieder gut gemacht werden kÃ¶nnen (vgl. Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer, Komment. zum SGG, Rn 27b zu Â§ 86a).â��

Bei summarischer PrÃ¼fung sind im Ergebnis die Erfolgsaussichten der
eingereichten Klage im streitgegenstÃ¤ndlichen Verfahren in gleicher Weise zu
beurteilen; nÃ¤mlich, dass viel dafÃ¼r spricht, dass der Widerspruchsbescheid als
rechtmÃ¤Ã�ig anzusehen ist und insofern die Erfolgsaussichten der Klage als
Ã¤uÃ�erst gering einzuschÃ¤tzen sind.

FÃ¼r ein erfolgreiches Antragsverfahren kommt es daher darauf an, dass ein
Anordnungsgrund vorliegt, an den im Hinblick auf die Beurteilung der
Erfolgsaussichten hohe Voraussetzungen zu stellen sind. Dabei sind die
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gegenlÃ¤ufigen Interessen gegeneinander abzuwÃ¤gen. Im bereits
vorausgegangenen Eilverfahren unter dem Aktenzeichen S 38 A 125/20 ER kam das
Gericht zu dem Ergebnis, dass zwar das Ã¶ffentliche Interesse an der Vollziehung
zweigeteilt und eher als gering einzuschÃ¤tzen sei und das Interesse des
Antragstellers an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung Ã¼berwiege. Das
Gericht ging damals von einer unbilligen HÃ¤rte aus entsprechend dem
Rechtsgedanken aus Â§ 86a Abs. 3 S. 2 SGG. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte es aus, die
LiquiditÃ¤t des Antragstellers kÃ¶nne gerade noch als ausreichend bezeichnet
werden. Zu berÃ¼cksichtigen sei aber vor allem die besondere Situation seit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland ab Ende Februar 2020/Anfang
MÃ¤rz 2020. Die schon unter normalen UmstÃ¤nden angespannte
LiquiditÃ¤tssituation habe sich durch die Corona-Pandemie noch drastisch
verschÃ¤rft.Â 

GegenwÃ¤rtig ist festzustellen, dass die Pandemielage â�� wenn auch mit
Schwankungen und RÃ¼ckgang der Infektionszahlen in den Sommermonaten â��
fortbesteht. Es kam zu mehreren sogenannten Wellen. Die aktuelle Situation im
Vergleich zu der Situation Anfang/Mitte 2020 hat sich zumindest fÃ¼hlbar nicht
wesentlich geÃ¤ndert. Es kommt nach wie vor darauf an, dass die erforderlichen
HygienemaÃ�nahmen eingehalten werden. Im Unterschied zu der Situation
Anfang/Mitte 2020 sind jedoch jetzt Impfstoffe gegen Sars Cov 2 verfÃ¼gbar.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die damit verbundenen
EinschrÃ¤nkungen nach wie vor auch auf den Praxisalltag bei den VertragsÃ¤rzten,
aber auch bei den ermÃ¤chtigten Ã�rzten, so auch beim Antragsteller auswirken.
Die davon betroffenen Behandler hatten aber wie der Antragsteller inzwischen
genÃ¼gend Zeit, sich auf die sich abzeichnende lÃ¤nger dauernde Situation unter
Pandemiebedingungen einzustellen, insbesondere durch organisatorische
MaÃ�nahmen auch den Praxisalltag darauf anzupassen und ggf. das
Patientenaufkommen zu steigern. Folglich ist es nur bedingt nachvollziehbar, wenn
vom Antragsteller vorgetragen wird, er habe Pandemie bedingt lediglich eine
Auslastung von 50 %. Nach Auffassung des Gerichts kann der Antragsteller nicht
zuletzt im Hinblick auf die Ã¤uÃ�erst geringen Erfolgsaussichten des
Hauptsacheverfahrens nicht auf Dauer die Pandemie-Lage zu seinen Gunsten
nutzen und damit argumentieren, die aktuellen LiquiditÃ¤tsprobleme gingen auf die
staatlich angeordneten und absehbar befristeten MaÃ�nahmen zur BekÃ¤mpfung
des Corona-Virus zurÃ¼ck. Insofern findet die im Beschluss des SG MÃ¼nchen vom
05.06.2020 zitierte Rechtsprechung des Bayerischen Landessozialgerichts (BayLSG,
Beschluss vom 06.05.2020, Az L 7 BA 58/20 B ER) hier keine Anwendung.Â 

Zur finanziellen Situation hat der Antragsteller Â Â  Â auf â��betriebswirtschaftliche
Kurzberichteâ��, erstellt von seiner Steuerkanzlei, hingewiesen. Zum einen wurde
ein â��betriebswirtschaftlicher Kurzberichtâ�� zum Oktober 2021 mit Vergleich zum
Oktober 2020, zum anderen ein â��betriebswirtschaftlicher Kurzberichtâ�� fÃ¼r
Januar 2021 bis Oktober 2021 mit Vergleich zu Januar 2020 bis Oktober 2020
eingereicht. Daraus ergeben sich VerÃ¤nderungen. Danach ist die die
UmsatzrentabilitÃ¤t im Jahr 2021 stark zurÃ¼ckgegangen (Oktober 2021
gegenÃ¼ber Oktober 2020 von 27,27 % auf 17,36 %; Januar bis Oktober 2021
gegenÃ¼ber Januar bis Oktober 2020 von 13,62 % auf 8,43 %). Hauptgrund
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hierfÃ¼r scheint zu sein, dass die Betriebseinnahmen (sonstige ErtrÃ¤ge) sowohl
prozentual, als auch in absoluten Zahlen im Jahr 2021 bisher um nahezu ein Drittel,
von 329.329,28 â�¬ auf 223.232,89 â�¬, bei Monatsbetrachtung (Oktober) um
mehr als 50 % von 92.663,17 â�¬ auf 43.965,10 â�¬ eingebrochen sind. Dem
stehen Betriebsausgaben gegenÃ¼ber, die bei Jahresbetrachtung in etwa gleich
geblieben sind (995.681,17 von Januar 2020 bis Oktober 2020 gegenÃ¼ber
991.669,20 â�¬ von Januar 2021 bis Oktober 2021).Â 

Obwohl sich die finanzielle Situation des Antragstellers im Vergleich zu Anfang/Mitte
2020 hÃ¤tte gebessert haben mÃ¼ssen (Genehmigung der Abrechnung von im
Rahmen der Videosprechstunde erbrachte Leistungen; Anpassung des Praxisalltags
an die Pandemie-Situation), ist sie nach den vorgelegten Zahlen noch angespannter
als vor eineinhalb Jahren. Ob aber ernsthafte, existenzvernichtende
LiquiditÃ¤tsprobleme bestehen, kann nicht beurteilt werden. Dagegen spricht, dass
der Antragsteller keinen Antrag auf HÃ¤rtefall gestellt hat, aber auch, dass er nach
den Angaben der Antragsgegnerin keine AntrÃ¤ge auf Stundung/Ratenzahlung
eingereicht hat.Â 

Der Antragsteller vermochte den Nachweis fÃ¼r eine unbillige HÃ¤rte, wenn die
Forderung der Antragsgegnerin durchgesetzt wÃ¼rde, nicht zu fÃ¼hren. Es
genÃ¼gt nicht, in Wesentlichen auf Unterlagen hinzuweisen, die im Zusammenhang
mit einem vor eineinhalb Jahren gefÃ¼hrten Eilverfahren bei Gericht eingereicht
wurden. Auch wurde kein Nachweis Ã¼ber eine Darlehensaufnahme in HÃ¶he von
200.000.â��â�¬ erbracht. Es ist vielmehr zu vermuten, dass es sich um das
Darlehen handelt, zu dem bereits im Verfahren S 38 KA 125/20 ER vorgetragen
wurde.Â 

Hinzu kommt, dass hier die RÃ¼ckforderungssumme in HÃ¶he von 79.648,94 â�¬
(Quartale 1/19 â�� 2/20) gemessen an der frÃ¼hen RÃ¼ckforderungssumme in
HÃ¶he von 221.446,18 â�¬ (Quartale 1/15 â�� 4/18) wesentlich geringer ist und
dies in die Beurteilung der Unbilligkeit mit einzuflieÃ�en hat.

Aus den genannten GrÃ¼nden muss Interesse des Antragstellers an der Anordnung
der aufschiebenden Wirkung zurÃ¼ckstehen. Der Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung war daher abzuweisen.Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG i.V.m. Â§ 154 VwGO.

Erstellt am: 17.01.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2038%20KA%20125/20%20ER
https://dejure.org/gesetze/SGG/197a.html
https://dejure.org/gesetze/VwGO/154.html
http://www.tcpdf.org

